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Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur 
Förderung des Sozialtickets im Öffentlichen Perso-

nennahverkehr Nordrhein-Westfalen (Richtlinien Sozi-
alticket 2011)

Vollzitat
Richtlinien Sozialticket 2011 vom 8. August 2011 (MBl. NRW. S. 313), die zuletzt durch Runderlass 
vom 2. Dezember 2025 (MB.NRW. Nr. 201) geändert worden sind

 

RdErl. des Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr - VI B 4 - 
v. 8.8.2011

 

1 
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtlinien sowie der Verwaltungsvorschriften zu § 44 
der Landeshaushaltsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. April 1999 (GV. NRW. 
S. 158) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden LHO, sowie den Verwaltungsvorschriften 
zur Landeshaushaltsordnung vom 6. Juni 2022 (MBl. NRW. S. 445) in der jeweils geltenden Fas-
sung, im Folgenden VV zur LHO, Zuwendungen zur Förderung von Sozialtickets im Öffentlichen 
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Personennahverkehr (ÖPNV). Das Angebot von Sozialtickets dient der Teilhabe aller Bevölke-
rungsschichten an einem durch Mobilität bestimmten Leben. Gleichzeitig wird mit der Einführung 
von Sozialtickets der ÖPNV gestärkt. Die Einführung des Sozialtickets beruht auf einer freiwilli-
gen Entscheidung der Verantwortlichen vor Ort.

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung der Zuwendung; vielmehr entscheidet die Be-
willigungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haus-
haltsmittel.

2 
Gegenstand der Förderung

Finanzieller Beitrag zur Deckung der Ausgaben der Zuwendungsempfänger für Sozialtickets.

Als Sozialticket gilt jeder in den jeweiligen Tarifbestimmungen festgelegte oder von dem Zuwen-
dungsempfänger den Berechtigten angebotene Fahrausweis,

2.1 
der mindestens eine Fahrberechtigung für eine kreisfreie Stadt oder einen Kreis gewährt oder 
aber eine preisstufenorientierte Lösung mit unterschiedlichen Sozialticket-Tarifen,

2.2 
der mindestens allen Personen angeboten wird, die Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozial-
gesetzbuch – Bürgergeld, Grundsicherung für Arbeitsuchende – in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850, 2094) in der jeweils geltenden Fassung, im Folgenden 
SGB II, Leistungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie laufende Hilfe 
zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch – 
Sozialhilfe – (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember 2003, BGBl. I S. 3022, 3023) in der je-
weils geltenden Fassung, im Folgenden SGB XII, Regelleistungen nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. August 1997 (BGBl. I S. 2022) in der je-
weils geltenden Fassung oder laufende Leistungen nach Kapitel 6, 11 oder 23 nach dem Vier-
zehnten Buch Sozialgesetzbuch vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652) in der jeweils gelten-
den Fassung beziehen und

2.3 
in dem die vom Land gewährte Zuwendung vollständig preissenkend bzw. zur Deckung der 
durch den Fahrausweis entstehenden Mindereinnahmen eingebracht wurde.

2.4 
Von der Förderung sind ausgeschlossen:

a) die Personal- und Sachausgaben des Zuwendungsempfängers sowie Dritter,

b) Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Verwaltung der Fördermittel stehen, und

c) externe Beratung für die Organisation, Einführung oder Entwicklung des Sozialtickets.
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2.5 
Von den Regelungen der Nummern 2.1 bis 2.4 können im Einzelfall mit Zustimmung des für das 
Verkehrswesen zuständigen Ministeriums Ausnahmen erteilt werden.

3 
Zuwendungsempfänger

Kreise und kreisfreie Städte

Im Fall der Übertragung der Abwicklung dieser Förderung auf zum Zwecke des ÖPNV oder des 
Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) gebildete Zweckverbände oder eine gemeinsame Anstalt 
werden diese Zuwendungsempfänger. Die Zuwendung darf zur Erfüllung des Zuwendungs-
zwecks ganz oder teilweise an Dritte (insbesondere Verkehrsgemeinschaften, Verkehrsunter-
nehmen oder juristische Personen des privaten Rechts, die Zwecke des ÖPNV verfolgen) weiter-
geleitet werden.

4 
Zuwendungsvoraussetzungen

Zuwendungen werden nur dann gewährt, wenn im Gebiet des Zuwendungsempfängers ein Sozi-
alticket eingeführt ist oder zu einem vom Zuwendungsempfänger angegebenen Termin im jewei-
ligen Jahr eingeführt wird.

5 
Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 
Zuwendungsart: Projektförderung

5.2 
Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

5.3. 
Form der Zuwendung: Zuweisung

5.4 
Höhe der Zuweisung:

5.4.1

Die Gesamtförderung wird im Verhältnis des Anteils der Zuwendungsempfänger an der Gesamt-
zahl der vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT. NRW) für das 
Vorvorjahr ermittelten Hilfeempfänger nach SGB II und SGB XII in den Gebieten, in denen ein So-
zialticket eingeführt ist oder im jeweiligen Jahr eingeführt wird, verteilt.
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5.4.2 
Die Anteile nach Nummer 5.4.1 sind zusätzlich entsprechend der tatsächlichen oder bei Antrag-
stellung angegebenen zeitanteiligen Geltung des Sozialtickets im Förderjahr zu berechnen.

5.4.3

Eine Erweiterung des Kreises der Sozialticket-Berechtigten hat keine Auswirkungen auf die Ver-
teilung der Zuwendung.

6 
Sonstige Zuwendungsbestimmungen

Es ist sicherzustellen, dass bei Weiterleitung der Zuwendungen an Dritte (Nummer 3) die maßge-
benden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides und dieser Richtlinien den Dritten auferlegt 
werden. Der vereinfachte Verwendungsnachweis ist zugelassen und ausreichend. Die Anlage 2 
zu Nr. 5.1 VV zu § 44 LHO (ANBest-P) in der jeweils geltenden Fassung ist bei Weiterleitung der 
Mittel an Dritte mit Ausnahme der Nummern 1.4, 1.4.1, 4, 5.4, 5.5, 6.4 und 6.5 zum Bestandteil 
der Zuwendungsbescheide zu machen. Nummer 1.3 der VVG zu § 44 LHO findet keine Anwen-
dung.

7 
Verfahren

7.1

Der Förderantrag ist  
a) für die Förderung im Jahr 2026 bis zum 27. Februar 2026 und 
b) für die Förderung in allen anderen Jahren bis zum 15. September des Vorjahres bei der Bewil-
ligungsbehörde nach dem Grundmuster 1 zu den VVG oder elektronisch zu stellen.

Mit dem Antrag ist zu erklären, zu welchem Zeitpunkt und für welchen Zeitraum ein Sozialticket 
eingeführt wurde oder eingeführt werden soll.

7.2 
Bewilligungsbehörde ist die Bezirksregierung, in deren Bezirk das Gebiet des Kreises oder der 
kreisfreien Stadt liegt oder der Zweckverband seinen Sitz hat.

7.3 
Für die Bewilligung der Zuwendung gelten die VVG zu § 44 LHO. Die Anlage „Grundmuster 2“ ist 
zu verwenden. Die ANBest-G sind mit Ausnahme der Nummern 1.4, 1.6, 4, 5.4, 5.5 zum Bestand-
teil der Zuwendungsbescheide zu machen. 

Die Auszahlung der Mittel erfolgt jeweils zur Hälfte am 1. Mai und 1. Oktober des jeweiligen Jah-
res.

7.4 
Für die Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwendung 
und gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und die Rückforde-
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rung der Zuwendung gelten die VVG zu § 44 LHO. Die Anlage „Grundmuster 3“ ist zu verwen-
den.

7.4.1 
Der Zuwendungsempfänger hat zum Verwendungsnachweis schriftlich zu bestätigen, dass 
a) die Ausgaben für Zwecke der Finanzierung des Sozialtickets entstanden sind,  
b) die vom Land gewährte Zuwendung vollständig preissenkend oder zur Deckung der durch 
den Fahrausweis entstehenden Mindereinnahmen beim Sozialticketangebot eingebracht wurde 
und 
c) die Zuwendung nicht für Ausschlusstatbestände nach Nummer 2.4 verwandt wurde.

7.4.2 
Der Zuwendungsempfänger hat zum Verwendungsnachweis zusätzlich schriftlich zu bestätigen, 
dass das Sozialticket im bei Antragstellung angegebenen Zeitraum tatsächlich angeboten wurde 
(gegebenenfalls abweichender Zeitraum).

8 
Inkrafttreten/Außerkrafttreten

Diese Richtlinien treten rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft und am 1. Januar 2031 außer 
Kraft.

 

MBl. NRW. 2011 S. 313, geändert durch Runderlass vom 6. Oktober 2015 (MBl. NRW. 2015 S. 
690), 27. November 2017 (MBl. NRW. 2017 S. 1019), 26. November 2019 (MBl. NRW. 2019 S. 
751), 14. März 2022 (MBl. NRW. 2022 S. 195).
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